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 Aus dem letzten Jahr gibt es 
noch einen „Rückstand“, da im 

Hinblick auf die Verkleinerung des 
Restabfallvolumens bei einigen 
Kunden die 2. Rate noch nicht ab-
gebucht wurde. 
 

  Die Nachforderung aus der Ab-
rechnung für das Jahr 2025 ergibt 
sich aus dem Unterschied zwischen 
den früher gültigen Gebühren und 
den neuen Gebühren, die mit die-
sem Bescheid für 2025 erhoben 
wird.  
 

 Die Vorauszahlungen für 2026 
enthalten nur die Gebühren für 
grüne und graue Tonne(n) und die 
Haushaltsgebühr von jeweils 74,27 
€.  
Die bis zum Ende des Jahres 2026 
erfassten Leerungen der Restabfall-
tonne werden mit einem neuen Be-
scheid Anfang 2027 abgerechnet. 
 

  Die „alte“ Jahresgebühr von 
240 € für den 4 Personenhaushalt 
mit Normalvolumen bei Restabfall 
wird nur für Januar bis Mai = 5 Mo-
nate berechnet. Das ergibt umge-
rechnet 100 €. Danach wurde das 
Restabfallvolumen verkleinert und 
für die Monate Juni bis August = 3 
Monate die reduzierte Jahresge-
bühr für Restabfall-Sparvolumen 
von 216 € auf 3 Monate umgerech-
net; das sind 54 €. Grund: Der 4 Per-
sonenhaushalt hat bei dem Ton-
nentausch eine 120 Liter Restabfall-
tonne erhalten.  
 

  Für September bis Dezember 
2025 ist für einen Haushalt die Jah-
resgebühr von 74,27 € anteilig auf 
4 Monate zu berechnen, das sind 
24,76 € 
 

 Ebenso anteilig wird die Behäl-
tergebühr für die kleine Biotonne 
von 38,30 € erhoben. 
 

  Das gilt auch für die Behälter-
gebühr der Restabfalltonne von 
119,36 €. 
 

  Hier steht die Anzahl der Lee-
rungen, die über die in der Gebühr 
enthaltenen Leerungen hinausge-
hen und deren Preis.  
(Beispiel: Pro Quartal ist eine Lee-
rung inklusive. Damit ergibt sich 
rechnerisch pro Monat 0,33 Inklu-
sivleerungen. Für vier Monate (Sep-
tember – Dezember sind das 1,33 
Leerungen.) Im Beispiel werden 
von den 4 Leerungen rechnerisch 
nur 2,67 Leerungen abgerechnet.  
 

  Hier sind die Daten aller regist-
rierten Leerungen aufgeführt 
 

  Die „Erhöhung“ ergibt sich aus 
der oben für 2025 errechneten Jah-
resgebühr abzüglich des bereits an-
geforderten Betrags (hier 240 €). Sie 
ist für 2025 zusammen mit dem 
noch offenen Betrag zu entrichten. 
 

 Die Vorauszahlung für 2026 
enthält nur die feststehenden Ge-
bühren. Das sind die Preise für den 
Haushalt und die Behälter. Die va-
riablen Leerungsgebühren sind 
hier nicht enthalten. Sie werden mit 
einem neuen Bescheid Anfang 
2027 abgerechnet. 
 

Am 28.2. ist eine Person ausge-
zogen. Es ergibt sich eine Ände-
rung in einen 2 Personen Haushalt. 
Achtung! Eine Änderung der Haus-
haltsgröße ist nach dem 31.08.25 
für die Gebühren nicht mehr rele-
vant.
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Rückseite, Variante 2

Rückseite, Variante 1

Vorderseite


